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Wettbewerbsrecht

Die wichtigsten Rechtsquellen des 
Lauterkeitsrechts (1)

ü Im Gegensatz zu anderen Rechtsgebieten ist das 
Lauterkeitsrecht nur teilweise auf europäischer Ebene 
vereinheitlicht.

ü Eine europäische Harmonisierung gibt es lediglich bei den 
unlauteren Geschäftspraktiken im Verhältnis zu 
Verbrauchern und bei irreführender Werbung.

üWeiterhin national geregelt bleiben unlautere 
Geschäftspraktiken zwischen Unternehmern und 
Regelungen zur Verkaufsförderung (Zugaben -Verbot und 
Ausverkaufsvorschriften).



Wettbewerbsrecht

Die wichtigsten Rechtsquellen des 
Lauterkeitsrechts (2)

ü Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)

üWettbewerbsregelnde Vorschriften in Bundesgesetzen: 
GewO, PreisauszeichnungsG, ÖffnungszeitenG, 
KonsumentenschutzG, E -Commerce -Gesetz, etc.

üWettbewerbsjudikatur des OGH: Leitfunktion des 
Höchstgerichtes bei der Konkretisierung des UWG

ü Europarecht: EU -Primärrecht (EG -Vertrag) und 
Sekundärrecht (Verordnungen, Richtlinien)

ü Rechtsprechung des EuGH: Judikatur zu den 
Grundfreiheiten ĂWarenverkehrñ und ĂDienstleistungñ

ü EU-Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken (UGP)



UWG - Novelle 2007

Grundsätze des Lauterkeitsrechtes (1)

ü Die EU -RL über unlautere Geschäftspraktiken harmonisiert 
den Bereich zwischen Unternehmen und Verbrauchern 
(B2C).

ü Unlautere Handlungen zwischen Unternehmen sind 
weiterhin national geregelt (B2B).

üIm UWG ist die sog. ĂSp¿rbarkeitsgrenzeñ verankert. Die 
Handlung muss geeignet sein, eine gewisse 
Mindestbeeinflussung des Wettbewerbs hervorzurufen. Eine 
Marktverschiebung ist aber ausdrücklich nicht erforderlich.

ü Die UGP -RL weitet die Informationspflichten aus und geht 
auch gegen Produktpiraterie vor.



UWG - Novelle 2007

Grundsätze des Lauterkeitsrechtes (2)

ü Die UGP -RL enthªlt eine Ăschwarze Listeñ von unerlaubten 
Geschäftspraktiken, die auf jeden Fall verboten ist.

ü Bei einer Prüfung auf Unlauterkeit ist zuerst zu 
untersuchen, ob die Handlung unter die schwarze Liste 
fällt. Wenn nicht, ist anschließend zu prüfen, ob die 
Handlung Ăirref¿hrendñ, Ăaggressivñ bzw. sonst Ăunlauterñ 
ist.

ü Das UWG wird von Generalklauseln geprägt, um alle 
geschäftlichen Handlungen erfassen zu können. Die 
Judikatur (OGH und EuGH) hat zu diesen 
Wettbewerbshandlungen einzelne ĂFallgruppenñ 



Österreichischer Werberat

Selbstbeschränkung der Werbung

ü Neben den gesetzlichen Regelungen des UWG existiert in 
Österreich ein System von verpflichtenden 
Selbstbeschränkungs -Richtlinien der Werbewirtschaft.

üWerbebranche, Auftraggebende Wirtschaft und Medien 
haben sich zu ihrer Verantwortung im Bereich ethische, 
moralische und diskriminierungsfreie Werbung verpflichtet.

ü Diese verpflichtende Selbstbeschränkung erfolgt 
organisatorisch und institutionell durch den Verein 
Ă¥sterreichischer Werberatñ (www.werberat.at ).

ü Der Werberat prüft Werbesujets im Hinblick auf ethische 
und moralische Werbung entsprechend dem 
Selbstbeschränkungskodex der Österreichischen 
werbewirtschaft .

http://www.werberat.at/


Unlautere Geschäftspraktiken
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ü Der Schutz gegen unlauteren Wettbewerb wird durch die 
ĂgroÇe Generalklauselñ des § 1 UWG gesichert.

ü Die UWG -Novelle hat die unlauteren Geschäftspraktiken in 
einen Unternehmer bezogenen und in einen Verbraucher 
bezogenen Tatbestand geteilt.

ü § 1 Abs. 1 Z. 1 UWG umfasst Handlungen, die gegen 
Mitbewerber gerichtet sind (B2B).

ü § 1 abs. 1 Z. 2 UWG betrifft unlautere Geschäftspraktiken 
im Verhältnis zu Verbrauchern (B2C).

ü Zur Beurteilung der Unzulässigkeit einer Geschäftspraktik 
werden anders gewichtete Maßstabe herangezogen, je 
nachdem, ob ein Unternehmer (B2B) oder ein Konsument 
(B2C) betroffen ist.


